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#ST# Bekanntmachungen
von

Departementen und andern Verwaltungsstellen des Bundes,

Verpfändung einer Eisenbahn.
Der Verwaltungsrat der Drahtseilbahn-Gesellschaft Interlaken-

Harder stellt das Gesuch, es möchte ihm bewilligt werden, die
1,247 km lange Drahtseilbahn von Interlaken auf den Harder samt
Zugehör und Betriebsmaterial im Sinne des Art. 9 des Bundes-
gesetzes vom 24. Juni 1874 über Verpfändung und Zwangs-
liquidation von Eisenbahnen im I. Rang zur Sicherstellung eines
Anleihens von Fr. 700,000 zu verpfänden. Das Anleihen wurde
zur Fertigstellung und Ausrüstung der Bahn verwendet.

Gesetzlicher Vorschrift gemäss wird dieses Verpfändungs-
begehren öffentlich bekannt gemacht, unter gleichzeitiger An-
setzung einer mit dem 28. April 1909 auslaufenden Frist, binnen
welcher allfällige Einsprachen gegen die beabsichtigte Verpfän-
dung dem Bundesrate schriftlich einzureichen sind.

Be rn , den 6. April 1909. (2..)

Im Namen des Schweiz. Bundesrates:

Schweiz. Bundeskanzlei.
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